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Datenschutz 
im mittelständischen Unternehmen

- Rechtssichere Tipps 
zur Erkennung und Vermeidung 
datenschutzrechtlicher Risiken -

Kathrin Busse-Suppé

RECHTSANWÄLTIN
Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Bundesdatenschutz

„Recht auf informationelle Selbstbestimmung“

Bundesverfassungsgericht

(15.12.1983 sog. „Volkszählungsurteil“)
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§ 1 Abs. 1 BDSG

„Zweck dieses Gesetzes ist es, den
Einzelnen davor zu schützen, dass er
durch den Umgang mit seinen
personenbezogenen Daten in seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt
wird.“

� Personenbezogene Daten

� Besondere personenbezogene Daten

� Tätigkeiten

� Öffentliche und nichtöffentliche Stellen
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Nichtöffentliche Stellen

� Datenschutz in der Vertragsabwicklung 

� Datenschutz im Arbeitsverhältnis

Daten in der Vertragsabwicklung

� Kundendaten

� Vertragsdaten

� Daten im Auftragsverhältnis
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Kundendaten / Vertragsdaten

� Erfüllung eigener Geschäftszwecke

• Begründung, Durchführung, Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnisses

• Wahrung berechtigter Geschäftsinteressen

• Daten sind allgemein zugänglich

� Name, Anschrift, Kontoverbindung,   
Vertragsverhältnisse, Vertragsinhalte

Weitergabe der Kundendaten

� Bonitätsprüfung / Scoring

� Inkasso-Büro

� Verrechnungsstellen / Forderungsabtretung

� Auskunfteien (SchuFa)

� Autftragsdatenverarbeitung
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Nutzung der Kundendaten

� Werbung

• Einwilligung

• Widerruf

• Belehrung

� Datenverkauf

Rechte der Kunden / Vertragspartner

� Auskunftsansprüche

� Anspruch auf Löschung / Sperrung

vs. Aufbewahrungspflichten nach AO und HGB

� Schadenersatz
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Datenschutz im Arbeitsverhältnis

� § 28 BDSG + § 32 BDSG

� Personenbezogene Daten der Beschäftigten

� Zum Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses

Rechte des Arbeitgebers

� Kontrolle der Arbeitsergebnisse?

� Kontrolle Telefon- und E-Mail-Verkehr?

� Videoüberwachung?

� Verdacht einer Straftat?
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Rechte des Arbeitnehmers

� Einwilligung

• Im Arbeitsvertrag

• Im Einzelfall

� Auskunftsansprüche

� Ansprüche auf Sperrung / Löschung / Korrektur

� Schadenersatz

Datenschutzbeauftragter

� Pflicht zur Bestellung?

� Interner oder externer Datenschutzbeauftragter?

� Rechte und Pflichten des Datenschutzbeauftragten

� Kündigungsschutz

� Verfahrensverzeichnis
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Behördliche Maßnahmen bei Verstoß 
gegen das Bundesdatenschutzgesetz

� Straf- bzw. OWiG-Anzeigen

� Prüfungs- und Kontrollrechte

� Beseitigungs- und Untersagungsanordnungen

Strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß
gegen das Bundesdatenschutzgesetz

� Strafvorschriften

� Ordnungswidrigkeiten

� Verantwortlicher

� Haftung bei Auftragsdatenverarbeitung
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Ausblick

� Verschärfung des Datenschutzes

• Datenbrief

• Anzeigen

� Dienstleistungs- und Informationspflichten-Verordnun g

=> ab 17. Mai 2010 in Kraft <= 

Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


